
Stadt Haslach i.K.

Ortenaukreis

Satzung

über die 2, Änderung des Bebauungsplanes für das Gebiet “Helgenberg~

Aufgrund der §~ 1~ 2 und 8 bis 10 des Bundesbaugesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BGB1. 1 S. 2256)
- BBauG —p der §~ 73 Abs. 1, 74 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbau
ordnung für Baden—Württemberg vom 28. Nov. 1983 (Ges.Bl, 5,770
— LBO — in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fur Baden—
Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 (Ges,Bl, S. 577)
hat der Gemeinderat eine Änderung des am 23. Mai 1979 in Kraft
getretenen Bebauungsplanes für das Gebiet “Helgenberg“ in Haslach i,K,
als Satzung beschlossen:

§1

Gegenstand der Änderung

Gegenstand der Änderung des Bebauungsplanes ist § 9 der Bebauungs—
vorschriften

§2

Inhalt der Änderung

Die Bestimmung in § 9 der Bebauungsvorschriften, “talseits sind
die Garagen in die Hauskörper mit einzubeziehen“, wird ersatzlos
gestrichen0

§3

Bestandteile des geänderten Bebauuncrsplanes

Neben den durch § 2 geänderten Bestandteilen des Bebauungsplanes
besteht der Bebauungsplan nunmehr aus:

1. Zeichnerischer Teil vom 19.03.1979

2. Bebauungsvorschriften vom 10, April 1979.

Die Begründung ist dem Bebauungsplan beigefügt, ohne dessen
Bestandteil zu sein.

b,w.



§4

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 74 LBO handelt, wer den aufgrund

von § 73 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt.

§5

Inkrafttreten

Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
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